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Greening – Kontrolle von Flächen mit Zwischenfruchtanbau 
 
Ausgewählte Kulturen und deren Bestimmung 
 
Betriebsinhaber, deren Ackerland mehr als 15 Hektar beträgt, müssen seit 
2015 grundsätzlich fünf Prozent der Fläche als ökologische Vorrangfläche 
bereitstellen. Um den Landwirten eine größtmögliche Flexibilität 
einzuräumen, werden in Deutschland grundsätzlich alle im EU-Recht 
aufgezählten Typen ökologischer Vorrangflächen angeboten. Hierzu zählen 
auch Flächen mit Zwischenfruchtanbau. Im Fall des Anbaus von 
Zwischenfrüchten ist die Einsaat einer Kulturpflanzenmischung 
vorgeschrieben. Diese muss mindestens zwei zulässige Arten aus einer 
vorgeschriebenen Liste enthalten. In der Kulturpflanzenmischung darf keine 
Art einen höheren Anteil als 60 Prozent der Samen der Mischung haben. 
Außerdem darf der Anteil von Gräsern an den Samen  nicht mehr als 60 
Prozent betragen. 
 
Im Rahmen der vorgeschriebenen Vor-Ort-Kontrollen zu den 
Direktzahlungen und des Greenings sind diese Bedingungen zu prüfen. 
Insbesondere ist festzustellen, ob die in einer Mischung angebauten 
Kulturen der Liste zulässiger Arten entsprechen. Das Angebot möglicher 
Mischungen im Saatguthandel ist groß.   
 
Da eine Prüfung zu jedem Vegetationszeitpunkt erfolgen kann, sind die 
Pflanzen in jeder Entwicklungsphase zu identifizieren! 
 
Diese Broschüre dient als Hilfsmittel für die Durchführung der Vor-Ort-
Kontrollen. Die wichtigsten zugelassenen Mischungspartner sind in drei 
Entwicklungsstadien dargestellt. 
 
 
 
Weitere Informationen unter: 
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau 
Tel.:03471 / 334 140 oder 
www.llg.sachsen-anhalt.de 
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